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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

CO 

@  Bei  einer  Trommelwaschmaschine  in  Toplader- 
bauweise,  mit  einem  Laugenbehälter  aus  Kunststoff 
und  einer  darin  angeordneten  Wasch-  und  Schleu- 
dertrommel  (3),  ist  in  einem  als  Befüllungsschacht 
ausgebildeten  Aufsatz  (2)  wenigstens  eine  tunnelför- 
mige  Ausbuchtung  (5)  eingearbeitet,  wodurch  ein 
manuelles  Positionieren  der  Trommel  in  die  Be-  bzw. 
Entladestellung  wesentlich  erleichtert  wird. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Trommel- 
waschmaschine  in  mantelbeschickbarer  Bauweise, 
insbesondere  für  die  Anwendung  im  Haushalt,  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Es  sind  bereits  Trommelwaschmaschinen  die- 
ser  Bauart  bekannt,  bei  denen  eine  Positionierung 
der  Trommel  zum  Zwecke  des  Be-  oder  Entladens 
mit  Waschgut,  d.h.  ein  Drehen  der  Wasch-  und 
Schleudertrommel  um  die  Trommelöffnung  mit  der 
Wäscheeinfüllöffnung  in  Übereinstimmung  zu  brin- 
gen,  nur  im  Bereich  der  Einfüllöffnung  manuell 
erfolgen  kann. 
Dies  trifft  besonders  bei  Laugenbehälter  aus  Kunst- 
stoff  zu,  die  aus  einem  topfförmigen  und  einem 
deckeiförmigen  Teil  mit  vertikaler  Teilungsebene 
bestehen  und  bei  denen  zum  Zwecke  eines  mini- 
malen  Wasser-  und  Energieverbrauches  nur  ein 
relatv  geringer  Spalt  zwischen  der  Innenwand  des 
Laugenbehälters  und  der  Wasch-  und  Schleuder- 
trommel  vorhanden  ist. 
Die  speziell  am  Mantel  der  Wasch-  und  Schleuder- 
trommel  vorgesehenen  Griffelemente  für  eine  ma- 
nuellle  Positionierung  verlieren  auf  Grund  der  durch 
eine  relativ  kleine  Einfüllöffnung  und  dem  vorhan- 
denen  geringen  Spalt  zwischen  Trommelmantel 
und  Laugenbehälter  gegebenen  begrenzten  Zu- 
gänglichkeit  zum  Trommelmantel  ihre  Wirkung  bei 
der  Bewegung  der  Wasch-  und  Schleudertrommel 
von  Hand. 
Außerdem  lassen  diese  relativ  kleine  Einfüllöffnung 
und  der  vorhandene  Spalt  nur  eine  manuelle  Dre- 
hung  der  Wasch-  und  Schleudertrommel  um  zirka 
30  bis  50  Grad  -  oft  mit  einem  hohen  Kraftaufwand 
für  die  bedienende  Person  verbunden  -  zu. 
Diese  eingeschränkte  manuelle  Bedienbarkeit  führt 
dazu,  daß  nach  dem  manuellen  Drehen,  bei  einem 
Griffwechsel  bzw.  Nachfassen,  sich  die  Trommel 
wieder  in  ihre  ursprüngliche  Schwerpunktlage  zu- 
rückbewegen  will,  denn  erst  bei  einem  Drehwinkel 
von  zirka  50  bis  70  Grad  kommt  es  durch  die 
Verlagerung  des  Waschgutes  zu  einer  neuen 
Schwerpunktlage,  die  eine  exakte  Positionierung 
der  Trommel  ermöglicht. 

Ferner  besteht  bei  dem  manuellen  Drehen  der 
Wasch-  und  Schleudertrommel  auf  Grund  des  rela- 
tiv  geringen  Spaltes  zwischen  Trommelmantel  und 
Laugenbehälter,  für  die  bedienende  Person  die  Ge- 
fahr  einer  Verletzung  an  den  Fingern. 

Weitere  bekannte  technische  Lösungen  zum 
automatischen  Positionieren  der  Wasch-  und 
Schleudertrommel  mit  Hilfe  elektromechanischer 
und  /oder  elektronischer  Steuerungseinrichtungen, 
z.B.  über  die  Ansteuerung  des  Antriebsmotors,  ha- 
ben  den  Nachteil,  daß  sie  einen  relativ  hohen  tech- 
nischen  Aufwand  erfordern,  wodurch  sich  die  Stör- 
anfälligkeit  der  Waschmaschine  erhöhen  kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Auf- 
gabe  zu  Grunde,  bei  einer  Trommelwaschmaschine 

gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1,  die 
vorstehend  genannten  Nachteile  für  die  bedienen- 
de  Person  beim  manuellen  Positionieren  der 
Wasch-  und  Schleudertrommel  nach  Beendigung 

5  des  Schleuderganges  zu  vermeiden. 
Diese  technische  Aufgabe  wird  durch  die  im 

kennzeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  angege- 
benen  Merkmale  gelöst. 

Die  Vorteile,  die  durch  die  Erfindung  gegen- 
io  über  den  bekannten  technischen  Lösungen  erreicht 

werden,  bestehen  darin,  daß  ein  manuelles  Bewe- 
gen  der  Wasch-  und  Schleudertrommel  in  die  er- 
forderliche  Be-  oder  Entladestellung  mühelos  und 
ohne  Verletzungsrisiko  ermöglicht  wird. 

75  Bedingt  durch  die  Ausbildung  und  Wahl  der  Be- 
messung  der  Wäscheeinfüllöffnung,  insbesondere 
der  tunnelförmigen  Ausbuchtungen,  wird  ein  we- 
sentlich  größeres  Griffeid  geschaffen  und  damit  ein 
größerer  Drehwinkel  erreicht,  wodurch  gewährlei- 

20  stet  wird,  daß  bei  der  manuellen  Drehung  eine 
neue  Schwerpunktlage  des  Waschgutes  entsteht 
und  damit  ein  Zurückrollen  der  Wasch-  und 
Schleudertrommel  weitestgehend  vermieden  wird. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 
25  geben  sich  aus  den  übrigen  Unteransprüchen  und 

aus  dem  nachfolgend  an  Hand  der  Zeichnung  prin- 
zipmäßig  beschriebenen  Ausführungsbeispiel. 

Dabei  zeigt: 
Fig.  1  eine  Schnittdarstellung  einer  Trom- 

30  melwaschmaschine. 
Am  Laugenbehälter  1  ist  ein  als  Befüllungs- 

schacht  dienender  Aufsatz  2  angeordnet. 
Ausgehend  von  diesem  Aufsatz  2  sind  in  beide 

Drehrichtungen  der  Wasch-  und  Schleudertrommel 
35  3  verlaufend  je  eine  tunnelförmig  ausgebildete  Aus- 

buchtung  5  in  den  Laugenbehälter  1  eingearbeitet. 
Diese  wird  zweckmäßigerweise  im  Rahmen  des 
Spritzvorganges  bei  der  Fertigung  des  Laugenbe- 
hälters  1  aus  Kunststoff  realisiert. 

40  Die  Bemessung  dieser  Ausbuchtungen  5  ist  so 
gewählt,  daß  für  die  bedienende  Person  ein  ausrei- 
chend  großes  Bedien-  bzw.  Griffeid  für  ein  manuel- 
les  Drehen  der  Wasch-  und  Schleudertrommel  3 
vorhanden  ist,  wobei  das  Bogenmaß  6  der  Einfüll- 

45  Öffnung  zusammen  mit  dem  Bogenmaß  7  der  tun- 
nelförmigen  Ausbuchtungen  5  größer  ist  als  das 
Bogenmaß  8  zwischen  zwei  auf  dem  Trommelman- 
tel  4  der  Wasch-  und  Schleudertrommel  3  angeor- 
deneten  Griffelementen  9. 

50  Dadurch  ist  gewährleistet,  daß  immer  mindestens 
eines  der  Griffelemente  9  sicher  erfaßt  und  somit 
die  Wasch-  und  Schleudertrommel  3  per  Hand  so 
positioniert  werden  kann,  daß  sich  die  Trommelein- 
füllöffnung  -  bestehend  aus  den  Trommelklappen 

55  10  und  11  -  in  dem  Aufsatz  2  befindet  und  diese 
geöffnet  werden  kann. 
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Patentansprüche 

1.  Trommelwaschmaschine  in  Topladerbauweise, 
insbesondere  mit  einem  Laugenbehälter  aus 
Kunststoff,  in  dessem  Innenraum  eine  Wasch-  5 
und  Schleudertrommel  angeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  den  als  Befüllungsschacht  ausgebildeten 
Aufsatz  (2)  wenigstens  in  eine  Trommeldreh- 
richtung  tunnelförmig  ausgebildete  Ausbuch-  10 
tungen  (5)  eingearbeitet  sind. 

2.  Trommelwaschmaschine  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  beiden  Drehrichtungen  der  Wasch-  und  75 
Schleudertrommel  (3)  Ausbuchtungen  (5)  ein- 
gearbeitet  sind. 

3.  Trommelwaschmaschine  nach  Anspruch  1 
oder  2,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Breite  der  Ausbuchtungen  (5)  mindestens 
der  halben  Breite  der  Trommelklappen  (10,11) 
entspricht. 

25 
4.  Trommelwaschmaschine  nach  Anspruch  1,  2 

oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Bogenmaß  (6)  der  Einfüllöffnung  zusam- 
men  mit  dem  Bogenmaß  (7)  der  oder  den  30 
Ausbuchtungen  (5)  größer  ist,  als  das  Bogen- 
maß  (8)  zwischen  zwei  auf  dem  Trommelman- 
tel  (4)  aufeinander  folgenden  Griffelementen 
(9). 

35 
5.  Trommelwaschmaschine  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Höhe  der  Ausbuchtungen  (5)  das  Zwei-  bis 
Fünffache  des  Spaltes  zwischen  dem  Laugen-  40 
behälter  (1)  und  dem  Trommelmantel  (4)  be- 
trägt. 

6.  Trommelwaschmaschine  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Höhe  der  Ausbuchtungen  (5)  das  Drei-  bis 
Vierfache  des  Spaltes  zwischen  dem  Laugen- 
behälter  (1)  und  dem  Trommelmantel  (4)  be- 
trägt.  50 

7.  Trommelwaschmaschine  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Übergang  von  den  Ausbuchtungen  (5)  zu  55 
dem  normalen  Spalt  zwischen  dem  Laugenbe- 
hälter  (1)  und  dem  Trommelmantel  (4)  kontinu- 
ierlich  abnehmend  ausgebildet  ist. 
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